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A. Planungsrechtliche Festsetzungen 
 
 Rechtsgrundlagen 
 

- Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. 
I S. 3634), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10.09.2021 (BGBl. I S. 4147) m.W.v. 
15.09.2021 

 
- Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 

2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 
2021 (BGBl. I S. 1802 

 
- Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, ber. 

416), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Juli 2019 (GBl. S. 313) 
 
- Planzeichenverordnung (PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt geän-

dert durch Art. 3 G vom 14. Juni 2021; (BGBl. I S. 1802, 1808) 
 
- Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 

(GBI. S. 581), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 2. Dezember 2020 
(GBl. S. 1095, 1098) 

 
Planungsgrundlagen:  Bebauungsplan Gewerbegebiet „Zwischen den Wegen II“ vom 

XX.XX.2022 
 
 
1.  Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 8 BauNVO)  

 
1.1. Gewerbegebiet (GE) 

- gem. § 8 BauNVO 
 

Gewerbegebiete dienen vorwiegend der Unterbringung von nicht erheblich belästigenden 
Gewerbebetrieben. 
 

1.1.1. Nach § 1 Abs. 7 Nr. 1 BauNVO sind zulässig: 
1.   Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe 
2.   Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude 

 
1.1.2. Nach § 1 Abs. 7 Nr. 2 BauNVO sind nicht zulässig: 

1. Tankstellen 
2. Anlagen für sportliche Zwecke 
3. Einzelhandelsbetriebe 

 
1.1.3. Nach § 1 Abs. 5 i.V. mit § 1 Abs. 6 (1) BauNVO sind ausnahmsweise zulässig:  

Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen, sowie für Betriebsinhaber und 
Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche 
und Baumasse untergeordnet sind. 
 

 
  



Gemeinde Niedereschach  – Bplan Gewerbegebiet „Zwischen den Wegen II“ –  Stand: 30.05.2022 

   
BIT Ingenieure AG, Villingen Textliche Festsetzungen 2 von 13 
 

2.  Maß der baulichen Nutzung  (§ 9 Abs: 1 Nr. 1 BauGB und §§ 16-21a BauNVO)  
 
2.1  Maximal zulässige Grundflächenzahl gem. Planeintrag. 
 
2.2  Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH). Diese wird als Höchstmaß mit max. 50 cm über der 

Oberkante des Straßenabschnittes festgelegt, an dem sich der Grundstücks- bzw. Ge-
bäudezugang befindet. 

 
2.3.  Maximale First- (FH) und max. Traufhöhe (TH) gem. Planeintrag maximal in Metern 

über der Bezugshöhe. Bezugshöhe ist die Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH). Als 
Traufhöhe wird dabei die Höhenlage der Schnittkante der Gebäudeaußenwand mit der 
Oberkante der Dachhaut bzw. die Höhenlage der Verbindungslinie dieser Schnittkan-
ten an den Giebelseiten bzw. die Oberkante über der Bezugshöhe definiert. Als First-
höhe gilt der höchste Punkt der Dachkonstruktion eines Gebäudes. 

 
2.4 Zahl der Vollgeschosse gemäß Planeintrag 
 
2.5 Dachaufbauten für technische Anlagen sowie Kamine sind bis zu 2m über der angege-

benen Gebäudehöhe zulässig, sofern deren Grundfläche maximal 10% der Dachfläche 
in Anspruch nimmt. Von der Grundflächenbeschränkung von 10 % der Dachfläche aus-
genommen sind Anlagen zur Erzeugung von Solarenergie. 
 

 
3.  Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs: 1 Nr. 2 BauGB und §§ 22-23 BauNVO) 
 
3.1  Baugrenzen 

entsprechend den zeichnerischen Festsetzungen 
 

3.2 Bauweise 
Als Bauweise wird die abweichende (a) Bauweise nach §22 BauNVO festgesetzt. Die 
abweichende weicht von der offenen Bauweise insofern ab, als Gebäude bis max. 100m 
Länge zugelassen werden. 

 
 
4.  Stellung baulicher Anlagen (§ 9 BauGB)  
 
4.1  Firstrichtung 

Es werden keine Firstrichtungen festgesetzt.  
 
 
5. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 
 
5.1. Die öffentlichen Verkehrsflächen ergeben sich aus dem Eintrag im Plan. 
 
 
6.  Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15) entsprechend Planeintrag 
 
6.1  Öffentliche Grünfläche entsprechend Planeintrag 
 
6.2  Verkehrsgrün entsprechend Planeintrag 
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7.  Flächen für die Abwasserentsorgung (Regenrückha ltung) (§ 9 (1) Nr. 14 BauGB) 
 
Regenrückhaltung: 
Entsprechend den zeichnerischen Festsetzungen wird im Westen des Plangebietes 
eine Fläche für eine zentrale Regenrückhaltung festgesetzt.  

8.  Führung von Versorgungsleitungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)  
 

Alle Versorgungsleitungen sind unterirdisch zu verlegen. 
 
 

9.  Stellplätze und sonstige Nebenanlagen (§ 9 Abs 1 Nr. 4 BauGB)  
 
9.1 Stellplätze und untergeordnete Nebenanlagen sind auch außerhalb der überbaubaren 

Grundstücksflächen zulässig. 
 
 
10.  Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege u nd zur Entwicklung von 

Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, Nr. 25b BauGB)  
 
10.1 Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Komp ensation 
 
10.1.1 Außenbeleuchtung (Maßnahme M1 UB): 

Für die Außenbeleuchtung sind ausschließlich Lampen mit warm- bis neutralweißer 
Lichtfarbe (Farbtemperatur unter 3.000 Kelvin) und einem Hauptspektralbereich von 
über 500 Nanometer (z. B. LED-Lampen, Natriumdampflampen) oder Leuchtmitteln mit 
einer UV-absorbierenden Leuchtenabdeckung zu verwenden. Die Außentemperatur 
der Lampen darf max. 40 °C betragen. 
Die Leuchten sind staubdicht und so auszubilden, dass eine Lichteinwirkung nur auf 
die zu beleuchtende Fläche erfolgt und nicht in Richtung des Himmelskörpers. Nach 
oben streuende Fassadenanstrahlung und Himmelsstrahler sind unzulässig. 

 
10.1.2 Dachdeckung (Maßnahme M2 UB): 

Kupfer-, zink- oder bleigedeckte Dächer sind nur zulässig, wenn sie beschichtet oder 
in ähnlicher Weise behandelt sind, so dass keine Kontamination des Bodens durch 
Metallionen zu besorgen ist. 
 

10.1.3 Wasserdurchlässige Beläge (Maßnahme M3 UB) 
Wege, Gebäudezugänge, Feuerwehrzufahrten und oberirdische Stellplatzflächen für 
PKW sind in wasserdurchlässiger Ausführungen (Mittlerer Abflussbeiwert ≤ 0,4) herzu-
stellen, z. B. als Pflaster mit offenen Fugen, Rasengitter oder Schotterrasen, soweit 
Belange des Grundwasserschutzes dem nicht entgegenstehen. 

 
10.1.4 Dachbegrünung (Maßnahme M4 UB): 

Flach geneigte Dächer bis zu einer Dachneigung von 15° sind zu einem Anteil von 
mindestens 75% dauerhaft mit einer extensiven Dachbegrünung anzulegen. Das be-
wurzelbare Substrat muss eine Mächtigkeit von mind. 10 cm aufweisen.  
Bei einer parallelen Nutzung der Dachflächen durch Solar- bzw. Photovoltaikanlagen 
sind diese aufzuständern und die Abstände der Modulreihen untereinander, die Modul-
tiefe und die Höhenlage der Module auf die Vegetation abzustimmen. 
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10.1.5 Begrünung öffentliche Grünflächen (Maßnahme M5 UB): 
Die öffentlichen Grünflächen sind als extensive Mähwiesen (ein- bis zweimalige Mahd 
mit Abfuhr des Grünschnittes) mit Anpflanzungen aus standortgerechten Baum- und 
Straucharten anzulegen. 
Entsprechend den Eintragungen im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes sind 
Standorte für die Pflanzung von Laubbäumen (Bäume 1. oder 2. Ordnung, Qualität: 
Hochstamm, Stammumfang mind. 16-18 cm oder Solitär mind. 3xv.) festgesetzt. Die 
festgesetzten Standorte der Bäume sind bis zu 5 m verschiebbar.  
Der Lärmschutzwall im westlichen Geltungsbereich (Höhe ca. 2,50 m) ist beidseitig auf 
den Böschungsflächen mit standortgerechten, artenreichen Hecken (Laubsträucher, 
Qualität: Verpflanzte Sträucher, je nach Art in der Sortierung mind. 60-100) zu bepflan-
zen. 
Die Bäume und Sträucher sind dauerhaft zu pflegen und zu schützen und bei Abgang 
oder Fällung durch Neupflanzungen einer vergleichbaren Art zu ersetzen. Geeignete 
Gehölzarten enthält die beigefügte Pflanzliste. 
Die öffentliche Grünfläche ist für die Dauer von Bauarbeiten auf angrenzenden Flächen 
durch einen mind. 2,00 m hohen Bauzaun vor Betreten und Befahren zu schützen. 

 
10.1.6 Begrünung der privaten Grundstücksflächen (Maßnahme M6 UB): 

Innerhalb des Plangebietes ist pro angefangene 500 m² Grundstücksfläche mindes-
tens 1 Laubbaum (1. oder 2. Ordnung, Qualität: Hochstamm 3xv, Stammumfang mind. 
16-18 cm oder Solitär mind. 3xv.) zu pflanzen. Geeignete Gehölzarten siehe Pflanzliste 
in der Anlage. Die Bäume sind zu erhalten, dauerhaft zu pflegen und zu schützen. Bei 
Abgang oder Fällung ist als Ersatz ein vergleichbarer Laubbaum gemäß der Pflanzliste 
nach zu pflanzen. Verkehrsbegleitende Bäume können angerechnet werden. 
Nicht mit Bäumen gestaltete Bereiche sind mit Bodendeckern, Sträuchern zu bepflan-
zen oder mit einer standortgerechten Wiesen-Saatgutmischung anzusäen. 

 
10.1.7 Stellplätze auf privaten Grundstücksflächen (Maßnahme M7 UB): 

Pro 6 Stellplätze ist mindestens ein standortgerechter Laubbaum (Bäume 1. oder 2. 
Ordnung, Qualität: Hochstamm 3xv, Stammumfang mind. 16-18 cm) im unmittelbaren 
Umfeld der Stellplätze zu pflanzen, zu pflegen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang 
gleichartig zu ersetzen. Geeignete Gehölzarten siehe Pflanzliste in der Anlage. 
Pflanzquartiere sind als offene, begrünte und gegen Überfahren zu schützende Pflanz-
flächen (Baumscheiben) mit einer Fläche von mindestens 6 m² und unterirdischen 
Baumquartieren mit mindestens 12 m³ überbaubarem Baumsubstrat nach dem jewei-
ligen Stand der Technik auszuführen. 

 
10.1.8 Verkehrsbegleitende Baumpflanzungen (Maßnahme M8 UB): 

Entsprechend den Eintragungen im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes sind 
verkehrsbegleitend Standorte für die Pflanzung von hochstämmigen Laubbäumen fest-
gesetzt (Bäume 1. oder 2. Ordnung, Qualität: Hochstamm 3xv, Stammumfang mind. 
16-18 cm). Geeignete Gehölzarten siehe Pflanzliste in der Anlage. Die festgesetzten 
Standorte der Bäume sind bis zu 5 m verschiebbar. Die Bäume sind dauerhaft zu pfle-
gen und zu schützen und bei Abgang oder Fällung durch Neupflanzungen einer ver-
gleichbaren Art zu ersetzen.  
Pflanzquartiere sind als offene, begrünte und gegen Überfahren zu schützende Pflanz-
flächen (Baumscheiben) mit einer Fläche von mindestens 6 m² und unterirdischen 
Baumquartieren mit mindestens 12 m³ überbaubarem Baumsubstrat nach dem jewei-
ligen Stand der Technik auszuführen. 
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10.1.9 Verkehrsgrünflächen (Maßnahme M9 UB): 
Entsprechend den Eintragungen im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes sind 
Verkehrsgrünflächen festgesetzt. Diese sind mit einer geeigneten, artenreichen Saat-
gutmischung (Anteil Blumen mind. 30 %) und / oder Bodendeckern zu begrünen. Ge-
eignete Gehölzarten siehe Pflanzliste in der Anlage. 

 
10.1.10 Begrünung des Retentionsbeckens (Maßnahme M10 UB): 

Diese sind mit einer geeigneten, artenreichen Saatgutmischung (Anteil Blumen mind. 
30 %) und / oder Bodendeckern zu begrünen. Geeignete Gehölzarten siehe Pflanzliste 
in der Anlage. 

 
10.1.11 Erhalt von Heckenstrukturen und Ergänzung (Maßnahme M11 UB): 

Im Bereich der im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes festgesetzte Fläche mit 
Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sons-
tige Bepflanzungen sind die bestehenden Bäume und Sträucher zu erhalten sowie 
durch standortgerechte Bäume und Sträucher (Bäume 1. oder 2. Ordnung, Qualität: 
Heister verpflanzt, mind. 150-200), Laubsträucher, Qualität: Verpflanzte Sträucher, je 
nach Art in der Sortierung mind. 60-100) zu bepflanzen. 
Die Bäume und Sträucher sind dauerhaft zu pflegen und zu schützen und bei Abgang 
oder Fällung durch Neupflanzungen einer vergleichbaren Art zu ersetzen. Geeignete 
Gehölzarten enthält die beigefügte Pflanzliste. 

 
10.1.12 Einfriedungen (Maßnahme M12 UB): 

Im Bereich der im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes festgesetzte Fläche mit 
Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sons-
tige Bepflanzungen sind die bestehenden Bäume und Sträucher zu erhalten sowie 
durch standortgerechte Bäume und Sträucher (Bäume 1. oder 2. Ordnung, Qualität: 
Heister verpflanzt, mind. 150-200), Laubsträucher, Qualität: Verpflanzte Sträucher, je 
nach Art in der Sortierung mind. 60-100) zu bepflanzen. 
Die Bäume und Sträucher sind dauerhaft zu pflegen und zu schützen und bei Abgang 
oder Fällung durch Neupflanzungen einer vergleichbaren Art zu ersetzen. Geeignete 
Gehölzarten enthält die beigefügte Pflanzliste. 

 
 
11. Umgrenzung der Flächen für Vorkehrungen zum Sch utz vor schädlichen Umwelt-

einwirkungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24) 
 
 hier Lärmschutzwall in Erdbauweise 
 
 
12. Wasserschutzgebiet / Grundwasserschutz 
 

Der Bebauungsplan Gewerbegebiet „Zwischen den Wegen II“ betrifft die Zone IIIA des 
Wasserschutzgebiets Nr. 325-038, festgesetzt vom Landratsamt Rottweil durch 
Rechtsverordnung vom 15.11.1994 für die Wasserversorgung der Gemeinde Nieder-
eschach. 
Die dort formulierten Schutzbestimmungen, Regelungen und Verbote sind zu beach-
ten. 

 Insbesondere gelten nachfolgende Verbote (nicht abschließende Aufzählung): 
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1. für das Verlegen von Abwasserleitungen, deren Rohre, Muffenkonstruktionen und 
Schächte keine Gewähr für dauerhafte und völlige Dichtheit bieten (§ 4 Abs. 1 Nr. 14 
RVO). 
Das Amt für Wasser- und Bodenschutz verweist auf die sich daraus ergebenden er-
höhten Anforderungen an die Dichtheit von Rohrleitungen. Für Abwasserleitungen 
sind Rohre, Muffenkonstruktionen und Schächte zu wählen, die eine hinreichende 
Gewähr für völlige und dauernde Dichtheit bieten. 
Um die dauerhafte Dichtheit zu gewährleisten, sind Vollwandrohre mit der Ringstei-
figkeit SN10 (z. B. AWADUKT PP Fusion, Hochlastkanalrohre PP-HM) mit geeigneten 
Steckmuffenverbindungen oder gleichwertig (gemäß DIN 1852/1) zu wählen. 
Das vom Abwasserrohr zusammen mit dem anschließenden Schacht gebildete Ka-
nalsystem ist als stoffschlüssiges Gesamtsystem auszubilden. 

 
2.  Weiterhin formuliert die Rechtsverordnung zum Wasserschutzgebiet Anforderungen 

bzw. Verbote hinsichtlich des Umgangs und der Lagerung von und mit wassergefähr-
denden Stoffen (§ 4 Abs. 1 Nrn. 15 und 16 RVO). 

 
Sofern sich bezüglich der im Einzelfall geplanten Bauausführung (oder der zukünftigen 
Nutzung) Sachverhalte ergeben, die von den in der Rechtsverordnung formulierten Fest-
legungen und Verboten berührt sind, ist die Erteilung der grundsätzlich erforderlichen 
wasserrechtlichen Befreiung gemäß § 52 WHG in jedem Einzelfall vom jeweiligen Bau-
herrn beim Landratsamt Rottweil – Umweltschutzamt – zu beantragen. 

 
 
13. Pflichten des Eigentümers gem. § 126 Abs. 1 BauGB 
 

Der Eigentümer hat das Anbringen von Haltevorrichtungen und Leitungen für Beleuch-
tungskörper der Straßenbeleuchtung einschließlich der Beleuchtungskörper und des 
Zubehörs sowie Kennzeichen und Hinweisschildern für Erschließungsanlagen auf sei-
nem Grundstück zu dulden. Er ist vorher zu benachrichtigen. 

 
 
14.  Grenzen  
 
14.1  Grenze des räumlichen Geltungsbereiches gem. Planeintrag (§ 9 (7) BauGB) 
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Pflanzliste 
Allgemeines 
 

Zu den geeigneten Baum- und Straucharten für die Bepflanzung 
der unbebauten Grundstücksflächen innerhalb des Bebauungs-
plangebietes zählen die nachfolgend angeführten Gehölze. 

Mindestqualitäten Bei den Gehölzen ist auf folgende Mindestqualitäten zu achten: 

• Laubbäume für die Begrünung von Stellplätzen oder angren-
zend an Verkehrsflächen, für die Begrünung von Freiflächen 
innerhalb der Baugrundstücke sowie innerhalb der öffentli-
chen Grünfläche: 

Hochstamm, Stammumfang mind. 16-18 cm oder Solitär 
mind. 3xv. 

Obstbäume als Hochstamm, Stammumfang mind. 12-14 cm 

• Laubsträucher für Freiflächen innerhalb der Baugrundstücke 
sowie des Lärmschutzwalls: 

Verpflanzte Sträucher, je nach Art in der Sortierung mind. 60-
100   

• Laubbäume und- sträucher für die Ergänzung der Hecke im 
Nordwesten des Plangebietes:  

Bäume 1. oder 2. Ordnung, Qualität: Heister verpflanzt, mind. 
150-200) 

Laubsträucher, Qualität: Verpflanzte Sträucher, je nach Art in 
der Sortierung mind. 60-100) 

Pflanzzeit Für ein gutes Anwachsen, insbesondere von wurzelnackter 
Ware, wird der Herbst empfohlen. Auf ausreichende Bewässe-
rung über den Sommer ist insbesondere in den ersten Jahren zu 
achten. 

Begrünung Stellplätze / 
straßenbegleitende Be-
pflanzung 

Für die Begrünung von Stellplätzen oder angrenzend an Ver-
kehrsflächen sind ausschließlich Hochstämme geeignet.  

Generell ist bei der Bepflanzung darauf zu achten, dass im Ein- 
und Ausfahrtsbereich, Sichtfelder nicht durch Gehölze beein-
trächtigt werden.  

Acer platanoides ’Cleveland’ Spitz-Ahorn ’Cleveland’ 

Acer platanoides ’Emerald Queen’ Spitz-Ahorn ’Emerald 
   Queen’ 

Prunus avium ’Plena’ Gefülltblühende Vogel-
  Kirsche 

Pyrus calleryana ’Chanticleer ’ Chinesische Wild-Birne 

Sorbus intermedia ’Brouwers’ Schwedische Mehlbeere 

Tilia cordata ’Rancho’ Winter-Linde ’Rancho’ 
 
Zudem geeignet sind Bäume der GALK-Straßenbaumliste: 
http://www.galk.de/index.php/arbeitskreise/stadtbaeume/ 
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Begrünung der Grünflä-
chen und unbebauten 
Grundstücksflächen, 
des Lärmschutzwalls 
und Heckenpflanzungen 

 

Bäume 

Acer campestre  Feldahorn 

Acer platanoides Spitzahorn 

Acer pseudoplatanus  Berg-Ahorn 

Betula pendula Hänge-Birke 

Carpinus betulus Hainbuche 

Prunus avium Vogel-Kirsche 

Quercus robur Stieleiche  

Sorbus aria  Mehlbeere 

Über die o. g. Arten hinaus ist die Pflanzung von Obstbaum-
Hochstämmen möglich. Bevorzugt sollten Lokal- und alte Kul-
tursorten gepflanzt werden, z. B. Äpfel (Schöner aus Boskoop, 
Schöner aus Wiltshire, Maunzenapfel, Osnabrücker Renette), 
Birnen (Palmischbirne, Großer Katzenkopf, Schweizer Wasser-
birne, Amanlis Butterbirne, Anjou-Birne), darüber hinaus sind 
auch folgende Arten möglich: 

Malus sylvestris Wildapfel 

Pyrus communis Wildbirne 
 
 
Sträucher 

Cornus sanguinea Roter Hartriegel 

Corylus avellana Haselnuss 

Crataegus laevigata Zweigriffeliger Weißdorn  

Crataegus monogyna  Eingriffeliger Weißdorn  

Euonymus europaeus Gewöhnliches 
   Pfaffenhütchen 

Ligustrum vulgare Gewöhnlicher Liguster 

Lonicera xylosteum  Rote Heckenkirsche 

Prunus spinosa Schlehe 

Rosa canina  Hunds-Rose 

Rosa rubiginosa  Wein-Rose 

Salix caprea  Sal-Weide 

Sambucus nigra Schwarzer Holunder 

Sambucus racemosa  Trauben-Holunder 

Viburnum lantana  Wolliger Schneeball 

Viburnum opulus Gewöhnlicher Schneeball 
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Bodendecker / Niedrige Gehölze für flächige Bepflanzung (nicht 
innerhalb der Grünfläche im Westend des Plangebietes) 

Deutzia gracilis Maiblumenstrauch 

Euonymus fortunei ’Coloratus’  Kletter-Spindelstrauch 

Hedera helix  Efeu 

Lonicera pileata  Heckenkirsche 

Rosa spec.  Bodendecker-Rose 
(diver.   Sorten) 

Spiraea japonica Japanische Spiere 
 

Gehölze für geschnit-
tene Hecken 

Acer campestre  Feldahorn 

Carpinus betulus                    Hainbuche 

Ligustrum vulgare Gewöhnlicher Liguster 
 

Begrünung von Fassa-
den sowie von Neben-
flächen wie Mülltonnen-
plätze Stütz- und sonsti-
gen Mauern  

Für die Begrünung von Fassaden und Mauern sind folgende Ar-
ten geeignet. 

Bis auf die selbsthaftenden Arten benötigen die genannten Klet-
terpflanzen Rankhilfen, z. B. Drähte, Gitter.  

Clematis-Hybriden  Waldrebe (in Sorten) 

Clematis montana  Berg-Waldrebe 

Hedera helix  Efeu  
  (selbsthaftend, stark
  wachsend) 

Lonicera tellmanniana  Gold-Geißblatt 
  (starkwachsend) 

Parthenocissus quinquefolia  Wilder Wein                
’Engelmannii’  (selbsthaftend, stark
  wachsend) 

Parthenocissus tricuspidata ’Veitchii’  Wilder Wein  
  (selbsthaftend, stark
  wachsend) 

Rosa sp.(kletternde Arten)  Kletterrose 
 

Öffentliche Grünflächen Die per Planeintrag festgesetzten öffentlichen Grünflächen sind 
außerhalb der Bereiche, die für Entwässerung und Retention ge-
nutzt werden, als arten- und blütenreiche standorttypische Wiese 
mit zu entwickeln. Es sollte autochthones Saatgut (Produktions-
raum 7 - Süddeutsches Berg- und Hügelland, Ursprungsgebiet 
11 – Südwestdeutsches Bergland) verwendet werden. 

Pflege / Nutzung: Zweimalige Mahd, je nach Nutzung und Witte-
rungsverlauf mit Abräumen des Mahdgutes.  
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Dachbegrünung  Zur Bepflanzung bei Extensivbegrünung sind Arten der Mager-, 
Trocken- und Halbtrockenrasen geeignet. Es wird keine Arten-
liste aufgestellt, da diverse geeignete Arten in Form von Ansaat 
oder Pflanzmatten durch spezielle Fachfirmen angeboten wer-
den. Besonders geeignet und in allen Standardmischungen ent-
halten sind Sedumarten (Fetthenne), die als Sprossensaat aus-
gebracht werden. 

Die FLL-Richtlinien für Dachbegrünung sind zu beachten. 
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Hinweise und Empfehlungen 
 
 Bodenschutz (Maßnahme H3 UB) 

Die folgenden Hinweise sollen dazu dienen, die Erhaltung des Bodens und seiner 
Funktion zu sichern. Insbesondere ist bei Baumaßnahmen auf einen sparsamen und 
schonenden Umgang mit dem Boden zu achten. 

  
 Allgemeine Bestimmungen: 

Bei Baumaßnahmen ist darauf zu achten, dass nur so viel Mutterboden abgetragen 
wird, wie für die Erschließung des Baufeldes unbedingt notwendig ist. Unnötiges Be-
fahren oder Zerstören von Mutterboden auf verbleibenden Freiflächen ist nicht zuläs-
sig. 
Bodenarbeiten sollten grundsätzlich nur bei schwach feuchtem Boden (dunkelt beim 
Befeuchten nach) und bei niederschlagsfreier Witterung erfolgen. 
Ein erforderlicher Bodenabtrag ist schonend und unter sorgfältiger Trennung von Mut-
terboden und Unterboden durchzuführen. 
Bei Geländeaufschüttungen innerhalb des Baugebiets, z.B. zum Zwecke des Massen-
ausgleichs, der Geländemodellierung usw. darf der Mutterboden des Urgeländes nicht 
überschüttet werden, sondern ist zuvor abzuschieben. Für die Auffüllung ist aus-
schließlich Aushubmaterial (Unterboden) zu verwenden. 
Anfallender Bauschutt ist ordnungsgemäß zu entsorgen. Er darf nicht als An- bzw. Auf-
füllmaterial (Mulden, Baugrube, Arbeitsgraben usw.) benutzt werden. 
Bodenbelastungen, bei denen Gefahren für die Gesundheit von Menschen oder erheb-
liche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlossen werden können, 
sind der Unteren Bodenschutzbehörde zu melden. 

  
 Bestimmungen zur Verwendung und Behandlung von Mutterboden: 

Ein Überschuss an Mutterboden soll nicht zur Krumenerhöhung auf nicht in Anspruch 
genommenen Flächen verwendet werden. Er ist anderweitig zu verwenden (Grünanla-
gen, Rekultivierung, Bodenverbesserungen) oder wiederverwertbar auf geeigneten 
Flächen in Mieten zwischenzulagern. 
Für die Lagerung bis zur Wiederverwertung ist der Mutterboden maximal 2 m hoch 
locker aufzuschütten, damit die erforderliche Durchlüftung gewährleistet ist. 
Vor Wiederauftrag des Mutterbodens sind Unterbodenverdichtungen durch Auflocke-
rung bis an wasserdurchlässige Schichten zu beseitigen, damit ein ausreichender Wur-
zelraum für die geplante Bepflanzung und eine flächige Versickerung von Oberflächen-
wasser gewährleistet sind. 
Die Auftragshöhe soll 20 cm bei Grünanlagen und 30 cm bei Grabeland nicht über-
schreiten.  

 
 Bodendenkmalschutz  (Maßnahme H5 UB) 

Sollten bei Durchführung der Maßnahme archäologische Funde oder Befunde entdeckt 
werden, sind gemäß § 20 DSchG die Denkmalschutzbehörde(n) oder Gemeinde um-
gehend zu benachrichtigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Kera-
mikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, bzw. auf-
fällige Erdverfärbungen) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige 
in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde mit ei-
ner Verkürzung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten 
gem. § 27 DSchG wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation archäolo-
gischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen.  
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Geotechnik 
Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bau-
arbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und 
Tragfähigkeit des Gründunghorizontes, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) 
werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 
4020 – unter besonderer Berücksichtigung der möglichen bergbaulichen Einwirkungen 
(siehe Abschnitt „Bergbau“) – durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. Ferner wird 
darauf hingewiesen, dass im Anhörungsverfahren des LGRB als Träger öffentlicher 
Belange keine fachtechnische Prüfung vorgelegter Gutachten oder von Auszügen da-
raus erfolgt. 
 

 Schutz des Grundwassers   
Erdarbeiten oder Bohrungen, die so tief in den Boden eindringen, dass sie Auswirkun-
gen auf das Grundwasser haben können bzw. tiefer als 10 m in den Boden eindringen, 
sind dem Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis – Amt für Umwelt, Wasser- und Bo-
denschutz – gemäß § 49 Abs. 1 WHG i. V. m. § 43 Abs. 1 WG spätestens einen Monat 
vor Beginn der Arbeiten anzuzeigen. 
Sofern bei Erschließungsmaßnahmen unbeabsichtigt Grundwasser angetroffen wird, 
ist dies gemäß § 49 Abs. 2 WHG i. V. m. § 43 Abs. 6 WG unverzüglich dem Landrats-
amt Schwarzwald-Baar-Kreis – Amt für Umwelt, Wasser- und Bodenschutz – anzuzei-
gen und die Arbeiten, die zur Erschließung geführt haben, einstweilen einzustellen. 
Auf Hausdrainagen ist grundsätzlich zu verzichten. Bauteile unterhalb des höchsten 
Grundwasserstandes sind wasserdicht und auftriebssicher auszuführen (z. B. „weiße 
Wanne", auskragende Kellerbodenplatte etc.). Zur Herstellung der Abdichtung von 
Baukörpern/Bauteilen o. Ä. dürfen keine Stoffe verwendet werden, bei denen eine 
Schadstoffbelastung des Grundwassers zu besorgen ist. Drän- oder Quellwasser darf 
keinesfalls an die Schmutz-/Mischwasserkanalisation angeschlossen werden. 
Bei allen Maßnahmen, die zur Erschließung von Grundwasser führen, sind die gesetz-
lichen Vorschriften des Grundwasserschutzes zu beachten.  
 
Abwasserentsorgung  
Die Entwässerung ist im Trennsystem geplant. Hinsichtlich einer geordneten Abwas-
serableitung wird auf die örtliche Abwassersatzung hingewiesen.  

 
Pflicht zur Installation von Photovoltaikanlagen au f Dachflächen §8a (KSG BW) 
Beim Neubau von Nichtwohngebäuden ist auf der für eine Solarnutzung geeigneten 
Dachfläche eine Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung zu installieren, wenn der 
Antrag auf Baugenehmigung ab dem 1. Januar 2022 bei der zuständigen unteren 
Baurechtsbehörde eingeht oder ab diesem Zeitpunkt im Kenntnisgabeverfahren die 
vollständigen Bauvorlagen bei der Gemeinde eingehen. Ausgenommen von dieser 
Pflicht sind abweichend von § 3 Absatz 4 dieses Gesetzes Gebäude, bei denen der 
Wohnanteil 5 Prozent der Geschossfläche überschreitet… 
 
Zeitpunkt von Gehölzrodungen (Maßnahme H1 UB) 
 Bäume und Sträucher dürfen entsprechend der Vorgabe des BNatSchG nicht in der 
Zeit zwischen 1. März bis zum 30. September abgeschnitten, auf den Stock gesetzt, 
oder beseitigt werden. 

 
Baumschutzmaßnahmen (Maßnahme H2 UB) 
 Während der Durchführung von Erd- und Bauarbeiten sind Vegetationsflächen, Pflan-
zenbeständen und Bäume, einschließlich ihres Wurzelraumes (Kronentraufbereich zu-
züglich 1,5 m) gemäß DIN 18920 zu sichern. In Bereichen, in denen die Bauarbeiten 
bis unmittelbar an den Wurzel- und/oder Kronenbereich der Bäume heranreichen, sind 
vor Beginn der Bauarbeiten einzelfallbezogene Baumschutzmaßnahmen (z. B. 
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Stammsicherung, Erstellung eines Wurzelvorhangs, Kronenrückschnitt) in Abstim-
mung mit der Stadt Niedereschach festzulegen. 

 
Altlasten (Maßnahme H4 UB) 
Offenkundige, bislang unbekannte Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Altlast oder 
schädlicher Bodenveränderung im Zuge der geplanten Bebauung sind der Unteren 
Bodenschutz- und Altlastenbehörde unverzüglich mitzuteilen. 

 
 
 
 
Niedereschach, den XX.XX.2022 
 
 
 
Martin Ragg 
Bürgermeister 
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C. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 
 
 
Rechtsgrundlage  
Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, ber. 416), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Juli 2019 (GBl. S. 313) 
 
1. Dachform, Dachneigung 
 
1.1. Dachform bei Haupt- und Nebengebäuden 

Freibleibend, die max. Gebäudehöhen sind im zeichnerischen Teil festgesetzt.  
 
 
2. Äußere Gestaltung 
 
2.1 Dächer 

Dacheindeckungen sind in nicht glänzenden Materialien und gedeckten, dunklen Farbtö-
nen auszuführen. Grelle oder reflektierende Oberflächen mit Ausnahme von Solaranla-
gen sind nicht zulässig. 

 
 
3. Entwässerung 

 
Die Realisierung der Maßnahmen hinsichtlich der Entwässerungseinrichtungen ist 
durch geeignete Genehmigungsunterlagen nachzuweisen.  
Eine entsprechende Fachplanung ist im Zuge des Bauantragverfahrens vorzulegen.  
 
 

4. Einfriedung (Maßnahme M12 UB) (§ 74 Abs. 1 LBO) 
 

Als Einfriedungen sind offene Metall- und Holzzäune entlang der Erschließungsstraßen 
bis 1,20 m Höhe und im übrigen Bereich bis 2,00 m Höhe zulässig. Diese sind bei fehlen-
dem Seitenstreifen 0,50 m hinter den Fahrbahnrand (Bordstein) zurückzusetzen.  
Maschendraht und Drahtzäune sind nur mit Heckenhinterpflanzung zulässig. Die Verwen-
dung von Stacheldraht ist unzulässig. Der Abstand von Hecken und Hinterpflanzungen 
zur öffentlichen Verkehrsfläche muss mindestens 0,50 m betragen. 
Es sind ausschließlich Hecken aus Laubgehölzen zulässig. Geeignete Arten für Hecken 
enthält die der Begründung beigefügte Pflanzliste. 
Holzzäune sind nur als Latten- oder Bretterzäune mit stumpfen Enden zulässig. 
Auf geschlossene Einfriedungen ist möglichst zu verzichten. Zumindest aber sind Einzäu-
nungen am Boden durchlässig, mit einem Mindestabstand von 20 cm (besser 30 cm) vom 
Boden auszuführen, um die Lebensraumzerschneidung von Klein- und Mittelsäugern zu 
minimieren. 
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5.  Gestaltung von Nebenflächen und Stützmauern (Maßnahme M13 UB) (§ 74 Abs. 1 
LBO) 

 
5.1  Freiflächengestaltungsplan 

Im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens ist dem Baugesuch ein detaillierter Freiflä-
chengestaltungsplan in einem geeigneten Maßstab beizufügen. Er muss nachvollzieh-
bare Aussagen über Art, Standort und Umfang der vorgesehenen Anpflanzungen und 
sämtlichen geplanten Veränderungen / Modellierungen der Geländeoberfläche geben. 
Fertigstellungstermin für die gemäß diesem Freiflächengestaltungsplan festgelegten 
Anpflanzungen ist die nächste, auf den Termin der Rohbauabnahme folgende Pflanz-
periode. 
 

5.2  Nebenflächen 
Nebenflächen wie Mülltonnenplätze, Abfallplätze und Lagerplätze sind dauerhaft ge-
genüber dem Straßenraum und öffentlich zugänglichen Flächen abzuschirmen und ge-
gen direkte Sonneneinstrahlung zu schützen. Die Anlagen zur Abschirmung sind - so-
fern es sich bei diesen nicht bereits um Gehölze (Hecken) handelt – zu begrünen (Klet-
terpflanzen oder Spalierbäume).  
Stützmauern mit einer Höhe über 1,00 m sind ebenfalls mit Kletterpflanzen zu begrü-
nen. Als Richtlinie gilt 1 Pflanze je 2,50 m Wandlänge. Pro Kletterpflanze ist eine offene 
Pflanzfläche von mind. 0,5 m² herzustellen. 
Geeignete Arten für die Begrünung enthält die beigefügte Pflanzliste. 
 
 

6. Zeitpunkt der Begrünungen (Maßnahme M14 UB) (§ 74 Abs. 1 LBO) 
 

Als Einfriedungen sind offene Metall- und Holzzäune entlang der Erschließungsstraßen 
bis 1,20 m Höhe und im übrigen Bereich bis 2,00 m Höhe zulässig. Diese sind bei fehlen-
dem Seitenstreifen 0,50 m hinter den Fahrbahnrand (Bordstein) zurückzusetzen.  
Maschendraht 
 

7.  Oberflächen- und Dachwasser 
 
Das Baugebiet wird im Trennsystem entwässert. Nichtschädlich verunreinigtes Oberflä-
chenwasser wird der zentralen Rückhalteanlage zugeführt. Schädlich verunreinigtes 
Oberflächenwasser ist vor der Einleitung den a.a.R.d.T. entsprechend und nach den was-
serrechtlichen Vorgaben dezentral in einer entsprechenden Regenkläranlage zu behan-
deln. In die Behandlungsanlage ist eine Absperrvorrichtung für den Havariefall zu integ-
rieren. Flächen, auf denen eine Reinigung von Fahrzeugen, Maschinen und ähnliches 
vorgesehen ist, müssen mit entsprechenden vorgeschalteten Behandlungsanlagen an 
den Schmutzwasserkanal angeschlossen werden. 
 
Hinweis: nach Möglichkeit ist unschädlich verunreinigtes Oberflächenwasser zu versi-
ckern 
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8.  Werbeanlagen (§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO) 
 
Werbeanlagen sind: 
- nur an der Stätte der Leistung, 
- nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche, 
- nur bis zur Traufhöhe zulässig. 
 
Die Gesamtlänge der Werbeanlagen je Gebäudeseite darf 25 % der jeweiligen Fassa-
den, bzw. eine maximale Länge von 15,0 m nicht überschreiten. 
 
 

9.  Freileitungen (§ 74 Abs. 1 Nr. 5 LBO) 
 
Freileitungen sind innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches nicht zulässig. 

 
10. Ordnungswidrigkeiten 
 

Ordnungswidrig im Sinne von § 75 LBO handelt, wer aufgrund von § 74 LBO ergan-
genen Bestandteilen dieser Satzung zuwiderhandelt. 

 
11. Bestehende Vorschriften 
 

Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes werden die seither innerhalb des Geltungs-
bereiches bestehenden Vorschriften aufgehoben.  
 
 
 

Niedereschach, den XX.XX.2022 
 
 
 
Martin Ragg 
Bürgermeister 

 


